10 Antworten auf 10 wichtige Fragen

1. Welche Rolle spielt die Westumfahrung im Konzept von Bund und Stadt?

Die Westumfahrung spielt im Konzept von Bund und Stadt Starnberg eine ganz wesentliche Rolle, stellt sie doch von Süden her kommend eine optimale Alternative für die Kraftfahrer auf dem Weg nach München dar.

Die Westumfahrung, auch Westtangente genannt, verbindet die B 2 mit der Staatsstraße Starnberg – Gilching (in Höhe der so genannten „Waldkreuzung“) (siehe Zeichnung auf Seite...). Sie bedient sich dabei des schon vorhandenen Streckenabschnitts der von der B 2 beim Maxhof abgehenden Straße bis zur Staatsstraße Starnberg – Andechs. Dort schließt sich ein rund 3,5 km langer neu zu bauender Abschnitt an, der den Ortsteil Hadorf  östlich umgeht und nördlich des Ortes auf die bestehende Kreisstraße Gauting – Andechs trifft. Über die so genannte „Waldkreuzung“ fließt der Verkehr weiter zur A 96, eine nach dem Anschluss an die A 99 noch attraktivere Autobahn in den Westen und Norden der Landeshauptstadt, sowie zum Flughafen. Die Ortsumfahrungen von Ober- und Unterbrunn werden ihren Beitrag zur Verkürzung der Fahrzeit beitragen.

Umgekehrt leitet die Westumfahrung den aus dem Norden und Westen  auf Starnberg zukommenden Verkehr auf die B 2 und von dort weiter Richtung Pöcking oder über den Tunnel durch Starnberg. Sie trägt damit ganz wesentlich zur Beruhigung des Ortsteils Söcking bei.

2. Kann die Westumfahrung auch den Durchgangsverkehr der Hanfelder Straße über die B 2 ableiten?
Die Hanfelder Straße wird vom B 2-Tunnel und der Westumfahrung  am geringsten profitieren. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil des Verkehrs möglicherweise den Umweg (Faktor ca. 2,5) scheut und auch künftig den Weg durch Starnberg sucht. 

Deshalb ist es erklärter Wille des Stadtrats, die Durchfahrt der Stadt über die Hanfelder Straße so unattraktiv wie irgend möglich zu machen. Eine Abstufung der Staatsstraße zu einer Ortsstraße ist darum die Forderung von Stadtrat und Stadtverwaltung. Das Straßenbauamt stellt uns schon heute in Aussicht, dass nach dem Bau der Westumfahrung die Errichtung von Ampeln, Mittelinseln und dergleichen in der Hanfelder Straße sehr viel eher genehmigungsfähig sein werden als bisher. Der Kreisverkehrsplatz an der Einfahrt zum neuen städtischen Betriebshof wurde auch nur deshalb genehmigt, weil die Westumfahrung in absehbarer Zeit realisiert werden soll. Zudem soll durch den Umbau der Waldkreuzung (St 2069/ STA 3), den Umbau der Maxhofkreuzung (B 2/ St 2563) und durch wegweisende Maßnahmen der Verkehr über die Westtangente Starnberg in den Tunnel geführt werden. 

3. Wie wirkt sich die Bauphase auf die Stadt aus?

Die gesamte Bauzeit wird voraussichtlich vier Jahre dauern. Der 2,2 km lange Tunnel wird aber weit überwiegend (1,7 km) in so genannter „bergmännischer“ Bauweise hergestellt, darum werden die Starnberger  größtenteils von den Arbeiten unbehelligt bleiben. Da die südliche Rampe auf der heutigen B 2 liegt, wird der Verkehr während der Bauphase auf einer provisorischen Umfahrung um die Baustelle herumgeführt.

Der Tunnel soll  von Süden her begonnen werden. Anfallendes Aushubmaterial wird  ebenfalls nach Süden abtransportiert. Wirklich spüren werden die Starnberger Bürger  nur die Baumaßnahmen an den Rampen, also den nördlichen und südlichen Portalen,  und in den anschließenden Bereichen der offenen Bauweise. Im Norden wird dies den Bereich zwischen Ferdinand-Maria-Staße und Bahnlinie betreffen (inklusive Aufweitung der Bahnbrücke), im Süden den Bereich um die Einmündung der Franz-Heidinger-Straße. Die Bauarbeiten an den Rampen werden voraussichtlich jeweils ein Jahr dauern. 

4. Ist die Sicherheit im B2-Tunnel gewährleistet?

Selbstverständlich werden beim Bau des Tunnels  alle derzeit gültigen Richtlinien beachtet. 

Die Verkehrsbelastung im Tunnel wird für das Jahr 2020 mit 18.000 Kfz/24h prognostiziert. Die Voraussetzungen für den Bau eines Tunnels mit 2 Röhren sind somit nicht erfüllt. Darum hat der Bund auch die enormen Mehrkosten eines 2-röhrigen Tunnels nicht genehmigt. Im Übrigen wurde die erneute Auslegung der Pläne gerade auch durch die Ergänzung um weitere Notausstiege erforderlich.

Warum die Gegner des B 2-Tunnels gerade mit dem Argument arbeiten, dass ein einröhriger Tunnel nicht sicher genug wäre, ist nicht schlüssig. Schließlich sieht auch die Planung der Tunnelgegner einen ebenfalls nur einröhrigen Tunnel im Zuge der Nordumfahrung vor. 

5. Müssen Starnbergs Bürger mit einer höheren Lärm- und Feinstaubbelastung rechnen?

Nein, im Gegenteil. 

Heute werden Lärm und Feinstaub durch die Fahrzeuge am Boden auf Straßenniveau produziert bzw. ausgestoßen. Die Belastung betrifft die gesamte Innenstadt.

Beim Bau des B 2-Tunnels ist ein Abluftkamin im Bereich des Schlossbergs geplant.

Tief im Innern des Tunnels laufen, insbesondere in den Stoßzeiten, Ventilatoren, die die Abluft mit hoher Geschwindigkeit in große Höhen ausblasen. Dadurch wird die Abluft aus dem Tunnel  so stark verdünnt werden, dass eine Schadstoffbelastung nicht mehr messbar ist. 

Die Feinstaubbelastung  wird damit deutlich geringer, ohne dass Nachbarn des Kamins mit Nachteilen rechnen müssen

6. Welche Belastungen für die Umwelt sind bei einer Umfahrung zu befürchten?

Die geplante Umfahrung führt auf einer Länge von rund 250 m mit einer ca. 50 m breiten Trasse durch ausgewiesene Naturschutz- und FFH-Gebiete (Leutstettener Moos). Selbst wenn die Bürgerinitiative hier eine Brücke vorsieht, ist ein Eingriff zumindest beim Bau nicht zu verhindern. Außerdem sind Brücken kein Mittel, um FFH-Flächen ausreichend zu schützen und allein die dafür notwendigen Pfeiler der in ca. 15 m Höhe aufgeständerten Trasse gelten schon als erhebliche Eingriffe. Deshalb kommt die Planungsgruppe Ökologie und Umwelt GmbH, die für das Gutachten der Ingenieurgruppe IVV die Eingriffe in den Ökologiehaushalt beurteilt hat, zu folgendem Schluss:

„Die umwelt- und naturschutzfachliche Beurteilung des Streckenverlaufs der Nordwestumfahrung Starnberg (OPLA-Umfahrung; Anm. d. Red.) nach der Methode URE kommt zu dem Ergebnis ‚sehr hohes Umweltrisiko‘ (URE = 5) und ‚erhebliche Beeinträchtigung von FFH-Gebieten nicht ausgeschlossen‘ (FFH-VE = 2).“

7. Könnte die Stadt Starnberg trotzdem eine Ausnahme für den Bau der OPLA-Umfahrung durch das Leutstettener Moos bewirken?

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung und das Herausnahmeverfahren, die dazu erforderlich wären, könnte einzig und allein der Bund als Straßenbaulastträger einleiten. Dies wird er jedoch nicht tun. Aber angenommen, er würde es tun. In der FFH-Verträglichkeitsprüfung lautet die erste Frage: „Gibt es Alternativen zu dieser aus ökologischer Sicht äußerst kritisch zu sehenden Planung“. Diese Frage müsste mit „ja“ (B2-Tunnel) beantwortet werden. Nach Auskunft der Oberen Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern ist  deshalb zu erwarten, dass die Verträglichkeitsprüfung und das Herausnahmeverfahren aus der Naturschutzverordnung negativ verlaufen wird. 

Grundsätzlich gilt bei allen Maßnahmen, die Eingriffe in FFH-Gebiete verursachen: Wenn es eine Alternative gibt, die keine Eingriffe oder geringere Eingriffe in das FFH Gebiet mit sich bringt, ist die Alternative zu wählen.

Deshalb ist dies ein absolutes K.o.-Kriterium für die „Opla/v. Redwitz Umfahrungspläne“.
8. Wird der Durchgangsverkehr bei der OPLA-Umfahrung nicht den Umweg um Starnberg scheuen und durch die Stadt abkürzen?

Die Möglichkeiten der Stadt, auf der alten B 2 verkehrslenkende oder verkehrsberuhigende Maßnahmen durchzuführen, werden relativ beschränkt sein – auch wenn es sich dann um eine Ortsstraße handelt. 

Andererseits ist die Leistungsfähigkeit der alten B 2 durchaus gewünscht, um den Verkehr, der bisher in den Wohngebieten als Schleichverkehr unterwegs war, dann wieder auf die Haupt- bzw.  Münchner Straße zu führen. Und genau da liegt das Problem: Die OPLA-Umfahrung gilt durch den weiteren Weg als deutlich unattraktiver. Die Gefahr, dass mehr Kraftfahrer dann wieder auf die vermeintlich freie Hauptstraße ausweichen, ist deshalb sehr hoch.

9. Was ist teurer: B 2-Tunnel oder OPLA-Umfahrung?

Nach der letzten Berechnung werden die Kosten für den B 2-Tunnel mit ca. 100 Mio. € beziffert und vom Bund getragen. 

Diese Kosten berücksichtigen bereits die im Laufe der Planungszeit gewonnenen Erkenntnisse durch die Detailplanungen, durch Baugrunduntersuchungen sowie die Berücksichtigung von Einwendungen aus dem Planfeststellungsverfahren und neuester Richtlinien und Gesetze.

Die Kosten für die OPLA-Umfahrung werden derzeit auf ca. 80 Mio. € geschätzt. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich auch diese Kosten  noch deutlich erhöhen werden. Grobe geologische Untersuchungen im Bereich des Mooses lassen beispielsweise sehr schlechte Baugrundverhältnisse vermuten. Als die Planung für den B 2-Tunnel im selben Stadium war, waren die Kosten dafür auch „nur“ mit ca. 50 Mio. € berechnet worden.

Die Westumfahrung wird als Kreisstraße gebaut und je zur Hälfte von Stadt und Landkreis Starnberg finanziert.

10. Was passiert, wenn sich der Stadtrat doch noch für die OPLA-Umfahrung entscheiden würde?

Die Stadt Starnberg hatte das Büro IVV aus Aachen beauftragt, die Umfahrung zu bewerten und festzustellen, ob eine Aufnahme in den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen möglich wäre. Das Büro hatte bei der Bewertung u. a. ein „hohes ökologisches Risiko“ ermittelt. Der für die OPLA-Umfahrung errechnete Nutzen/Kosten-Faktor liegt mit einem Wert von  2,57 ähnlich schlecht , wie der Faktor für den B 2-Tunnel (2,71). Dieser Wert allein hätte eigentlich schon beim Tunnel nicht ausgereicht, um eine Aufnahme in den „Vordringlichen Bedarf“ zu bewirken. Er wurde dennoch aufgenommen, da der Planungsstand schon so weit vorangeschritten war und das ökologische Risiko  als gering eingestuft werden kann.

Der B 2-Tunnel ist also trotz dieses Faktors bereits im so genannten „vordringlichen Bedarf“, die OPLA-Umfahrung würde diese Hürde derzeit nicht nehmen. Der aktuelle Bedarfsplan gilt bis 2015. Mit seiner Überarbeitung ist vorher nicht zu rechnen.

Das bedeutet, dass bei einem Umstieg in der Planung das gesamte bisherige Verfahren komplett neu durchlaufen werden müßte, für Starnberg über mehrere Jahrzehnte eine Lösung des Verkehrsproblems ausgeschlossen wäre. 
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